Bezirksgericht Winterthur

Einzelgericht Strafsachen

Geschafts-Nr.: GG150035-K/U82/fg

Mitwirkend: Bezirksrichterin lic. iur. C. Jost

Gerichtsschreiberin MLaw A. Ochsner

Verfiigung und Urteil vom 8. September 2015

in Sachen

Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland,

Anklagerin

gegen

1. A :
2. B. :
Beschuldigte

1 amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt MLaw X1. ,

2 amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X2. ,

betreffend Raufhandel etc.

Privatklager
B.



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 22. April
2015 (act. 24) ist diesem Urteil beigeheftet.

An der Hauptverhandlung anwesende Parteien:

Der Beschuldigte A. in Begleitung seines amtlichen Verteidigers Rechtsan-

walt MLaw X1. sowie der Beschuldigte B. in Begleitung seines amtli-

chen Verteidigers Rechtsanwalt lic. iur. X2.

Antrage:

1.  Der Anklagebehérde: (act. 24 S. 7 1.)

a) Antrage flir die Hauptverhandlung fur A.

Schuldigsprechung von A._ im Sinne der Anklageschrift
Widerruf der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Win-
terthur/Unterland vom 21. Oktober 2013 ausgefallten bedingten
Strafe von 20 Tagessatzen zu Fr. 30.—

Anrechnung der erstandenen Haft

Bestrafung mit einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten eventualiter
von 8 Monaten

Vollzug der Freiheitsstrafe

Entscheid Uber die Zivilanspriche der Privatklagerschaft
Kostenauflage (Kosten, inkl. Gebuhr fiir das Vorverfahren von
Fr. 4'000.—; halftige Kostenaufteilung mit B.__ bei einer Verur-

teilung wegen Raufhandel)

b)  Antrage fur die Hauptverhandlung fur B.

Schuldigsprechung von B. im Sinne der Anklageschrift
Bestrafung mit einer Geldstrafe von 90 Tagessatzen zu Fr. 110.—

(entsprechend Fr. 9'900.—) sowie einer Busse von Fr. 800.—



- Gewahrung des bedingten Vollzuges der Geldstrafe unter Anset-
zung einer Probezeit von 3 Jahren

- Festsetzung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 7 Tagen bei schuld-
hafter Nichtbezahlung der Busse

- Entscheid Uber die Zivilanspriche der Privatklagerschaft

- Kostenauflage (Kosten, inkl. Gebuhr fur das Vorverfahren von
Fr. 4'000.—; halftige Kostenaufteilung mitA.___ )

Der Verteidigung des Beschuldigten A. : (act. 47 S. 1 1)

Schuld- und Strafpunkt des Beschuldigten 1:

Der Beschuldigte 1 sei vom Vorwurf des Angriffs im Sinne von Art. 134

StGB freizusprechen.

Der Beschuldigte 1 sei wegen Raufhandels im Sinne von Art. 133 StGB

schuldig zu sprechen.

Der Beschuldigte 1 sei hierflr unter Anrechnung der erstandenen Haft

mit 720 Stunden gemeinnutzige Arbeit zu bestrafen.

Eventuell sei der Beschuldigte 1 unter Anrechnung der erstandenen

Haft mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten zu bestrafen.

Der Vollzug der gemeinnutzigen Arbeit bzw. der Freiheitsstrafe sei un-

ter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren aufzuschieben.
Eventuell sei die Strafe teilbedingt auszusprechen.

Die Probezeit betreffend die Geldstrafe gemass dem Strafbefehl vom

21. Oktober 2013 (...) sei neu auf drei Jahre zu verlangern.

Zivilforderungen des Privatklagers 1:



8. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass der Privatklager 1 mit Schrei-
ben vom 8. Juni 2015 endgultig auf samtliche Zivilforderungen gegen

den Beschuldigten 2 verzichtet hat.
[ll.  Schuldpunkt des Beschuldigten 2:

9. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass der Privatklager 1 mit Schrei-
ben vom 8. Juni 2015 seine Strafantrage wegen Tatlichkeiten sowie
einfacher Korperverletzung gegen den Beschuldigten 2 zurtickgezogen

hat, weshalb ein entsprechendes Verfahren einzustellen ist.

10. Der Beschuldigte 2 sei wegen Raufhandels im Sinne von Art. 133 StGB

schuldig zu sprechen.
IV. Zivilforderungen des Privatklagers 2:

11. Die Schadenersatz- und Genugtuungsanspriche des Privatklagers 2

seien vollumfanglich abzuweisen.
12. Eventuell seien diese auf den Zivilweg zu verweisen.
V. Kosten- und Entschadigungsfolgen:

13. Die Verfahrenskosten (inkl. die Kosten fur die amtliche Verteidigung)
seien vom Staat zu Ubernehmen und infolge Uneinbringlichkeit beim

Beschuldigten 1 definitiv abzuschreiben.

Der Verteidigung des Beschuldigten und Privatklagers B. : (act. 48
S. 2)

1. Vom Ruckzug des Strafantrages sowie der Zivilklage des Beschuldig-

ten 1 A. sei Vormerk zu nehmen.

2.1. Der Beschuldigte 2 B. sei vom Vorwurf des Raufhandels im Sin-

ne von Art. 133 StGB freizusprechen.



2.2. Der Beschuldigte 1 A. sei des Angriffs im Sinne von Art. 134
StGB sowie der einfachen Korperverletzung im Sinne von Art. 123
Ziff. 1 StGB schuldig zu sprechen und dafur angemessen, mindestens
anklagegemass zu bestrafen.

3. Es seider Beschuldigte 1 A. zugunsten des Beschuldigten 2 und
Privatklagers B.

- dem Grundsatz nach zur Leistung von Schadenersatz,

- zu einer vorlaufigen Schadenersatzzahlung von CHF 8'258.60
zuzuglich Zins zu 5 % seit 10. Marz 2014 sowie

- zu einer Genugtuung von CHF 7'500.00 zuzuglich Zins zu 5 %
seit 8. November 2013 zu verpflichten.

4.1. Es seien die Kosten des Vorverfahrens sowie des Gerichtsverfahrens,
mit Ausnahme der Kosten der eigenen amtlichen Verteidigung, vollum-
fanglich dem Beschuldigten 1 A. aufzuerlegen.

4.2. Die Kosten der amtlichen Verteidigung des Beschuldigten 2 B.
seien auf die Gerichtskasse zu nehmen.

4.3. Dem Beschuldigten 2 B. sei eine Umtriebsentschadigung von
CHF 500.00 aus der Gerichtskasse zuzusprechen.

Des Beschuldigten A. : (Prot. S. 5 ff., sinngemass)

- Entscheid gemass den Antragen des Verteidigers Rechtsanwalt MLaw
X1.

- milde Bestrafung

Des Beschuldigten B. : (Prot. S. 5 ff., sinngemass)

Entscheid gemass den Antragen des Verteidigers Rechtsanwalt lic. iur.
X2.



Es wird verfiuqgt:

Der Antrag des Beschuldigten A. auf Entlassung von Rechtsanwalt

MLaw X1. aus seinem Amt als amtlicher Verteidiger wird abgewiesen.

Vom Ruckzug des Strafantrages vom 9. November 2013 und der Zivilklage
gegen B. durch A. sowie seiner Erklarung, sich nicht mehr als
Privatklager am Verfahren zu beteiligen, wird Vormerk genommen. Das

Rubrum des Verfahrens ist entsprechend anzupassen.

Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Erkenntnis.

Es wird erkannt:

a) Der Beschuldigte A. ist schuldig des Raufhandels im Sinne von
Art. 133 StGB.
b) Der Beschuldigte B. wird vom Vorwurf des Raufhandels im Sinne

von Art. 133 StGB freigesprochen.

Der Beschuldigte A. wird bestraft mit 10 Monaten Freiheitsstrafe, wo-

von bis und mit heute 2 Tage durch Haft erstanden sind.
Die Freiheitsstrafe wird vollzogen.

Der bedingte Vollzug bezuglich der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft
Winterthur/Unterland vom 21. Oktober 2013 gegen den Beschuldigten

A. ausgefallten Strafe von 20 Tagessatzen zu Fr. 30.— wird widerru-
fen.
Der Privatklager B. wird mit seinen Schadenersatz- und Genugtuungs-

begehren auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Die Entscheidgebihr wird angesetzt auf:



Fr. 2'000.00; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 4'000.00; Gebuhr fur das Vorverfahren
Fr. 1'340.70 Auslagen Untersuchung

Fr. 8'175.05 amtliche Verteidigung A,
Fr. 11'828.60 amtliche VerteidigungB._

Fr. 27'344.35.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden zur
Halfte dem Beschuldigten A._ auferlegt, aber abgeschrieben. Die Kos-
ten seiner amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen;
vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135 Abs. 4 StPO.

Die andere Halfte der Kosten des Gerichtsverfahrens wie auch die Halfte der
Kosten der Untersuchung und die Kosten fur die amtliche Verteidigung von

B. werden auf die Gerichtskasse genommen.

Verlangt keine der Parteien eine schriftliche Begrindung des Urteils, ermas-
sigt sich die Entscheidgeblhr auf zwei Drittel. Diejenige Partei, die eine Be-

grundung verlangt, tragt die daraus folgenden Mehrkosten.

Dem Beschuldigten B. wird eine personliche Umtriebsentschadigung

von Fr. 500.— aus der Gerichtskasse zugesprochen.

Mundliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung ohne Begrindung an

- den amtlichen Verteidiger des Beschuldigten A.__ flr sich und zu-
handen des Beschuldigten (Ubergeben);

- den amtlichen Verteidiger des Beschuldigten B.___ flr sich und zu-
handen des Beschuldigten (ibergeben);

- die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland (im Doppel Uberbracht ge-
gen Empfangsschein);

sowie nach Eintritt der Rechtskraft an

- das Amt fur Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs-

und Vollzugsdienste, mit Vermerk der Rechtskraft;



10.

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A und B;

- die Koordinationsstelle VOSTRA zur Entfernung der Daten gemass
Art. 12 Abs. 1 lit. d VOSTRA (hinsichtlich Disp.-Ziff. 1b);

- an die Kantonspolizei Zurich, TEU - ZD, Datenpflege Aktenherausgabe
mittels Formular KO1100;

- das Migrationsamt des Kantons Zurich, Berninastrasse 45, Postfach,
8090 Zurich;

- C.  AG, ... [Adresse];

- Suva Winterthur, Lagerhausstrasse 17, 8401 Winterthur;

- die Schweizerische Eidgenossenschaft, Armeestab, Frau D. | ...
[Adresse].

Gegen dieses Urteil kann innert 10 Tagen von der Er6ffnung an beim Be-
zirksgericht Winterthur, Einzelgericht Strafsachen, Lindstrasse 10, 8400

Winterthur, mindlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden.

Ein vollstandig begrindetes Urteil wird nur zugestellt, wenn dies ein Verfah-
rensbeteiligter binnen 10 Tagen seit Eroffnung des Urteils verlangt oder

wenn ein Rechtsmittel gegen den Entscheid eingelegt worden ist.

Mit der Berufung kann das Urteil in allen Punkten umfassend angefochten
werden. Mit der Berufung kdnnen gerugt werden:

Rechtsverletzungen, einschliesslich Uberschreitung des Ermessens,
Rechtsverweigerung und Rechtsverzogerung, die unvollstandige und unrich-

tige Feststellung des Sachverhaltes oder Unangemessenheit.

Die Berufung erhebende Partei hat binnen 20 Tagen nach Zustellung des
begrundeten Entscheids dem Obergericht des Kantons Zurich, Strafkammer,
Postfach 2401, 8021 Zirich, eine schriftliche Berufungserklarung einzu-
reichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfanglich oder nur
in Teilen anficht, welche Abanderungen des erstinstanzlichen Urteils sie ver-
langt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben,

auf welche sich die Berufung beschrankt.



Bei offensichtlich verspateten Berufungsanmeldungen oder Berufungserkla-

rungen wird auf die Berufung ohne Weiterungen nicht eingetreten.

Winterthur, 8. September 2015
BEZIRKSGERICHT WINTERTHUR

Die Bezirksrichterin: Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. C. Jost MLaw A. Ochsner



Kanton Zirich
:I Staatsanwaltschaft
Winterthur / Unterland

Einzelgericht Winterthur
lic.iur. A.
Staatsanwaltin
ref es
Winterthur, 22. April 2015
Anklage

Art. 324 ff. StPO

Die Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland

erhebt in Sachen gegen

Beschuldigte
Person

Haft
Sprachkenntnisse
Verstéandigung

Verteidigung

Straftatbestand

Beschuldigte
Person

Sprachkenntnisse
Verstindigung

Verteidigung

B. ) , geboren am tt.11.1994 in C.
Biirger von D. , Sohndes E. und der

F. ', ledig, arbeitslos,
wohnhaft G. -Weg1,D.

09.11.2013, 00.00 Uhr, bis 10.11.2013, 14.00 Uhr
Deutsch / Tirkisch

Ubersetzung nicht erforderlich

Rechtsanwalt lic.iur. X1._____

Angriff eventualiter Raufhandel

H. , geboren am tt .03.1979, Staatsangehériger
von Deutschland (D), Sohn des |. und der

J. , ledig, Gipser,

wohnhaft K. - strasse 2,

Deutsch

Ubersetzung nicht erforderlich

Rechtsanwalt lic.iur. X2.____
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Straftatbestand Raufhandel

Privatiklagerschaft, Gemaéass separatem Verzeichnis
und {brige Ge-
schadigte

Anklage:

1. Sachverhait

1.1. Sachverhalt B.
Der beschuldigte B. hat

¢ sich an einem Angriff auf einen oder mehrere Menschen beteiligt, der den Tod
oder die Korperverletzung eines Angegriffenen oder eines Dritten zur Folge hatte,

eventualiter

¢ sich an einem Raufhandel beteiligt, der den Tod oder die Kérperverletzung eines
Menschen zur Folge hatte,

indem er Folgendes tat:

Angriff

Am 8. November 2013, zirka 23.30 Uhr, erteilte der Beschuldigte B.___ dem
Beschuldigten H. nach vorgangigen gegenseitigen verbalen Ausse-
rungen auf dem L. -platz in D. einen Faustschlag auf dessen linke
Gesichtshalfte. Daraufhin entstand ein Gerangel, bei welchem sich der Beschuldigte
M. (sep. Verfahren bei der Jugendanwaltschaft Winterthur) und der Be-
schuldigte N. ' (sep. Verfahren bei der Jugendanwaltschaft Winterthur) auf-
grund eines zumindest konkludent gefassten gemeinsamen Tatentschlusses ebenfalls
beteiligten. In der Folge wurde der Beschuldigte H.____ bewusstios und fiel
zu Boden, wobei auch der Beschuldigte B. und der Beschuldigte
M. zu Boden gingen.

Der Beschuldigte H.____ lag schliesslich am Boden auf seinem Riicken,
wobei sich der Beschuldigte B. rechts von ihm wieder aufrichten konnte
respektive kniete und der Beschuldigte M. links von ihm kniete. In dieser
Position verpasste der Beschuldigte B. dem Beschuldigten H.

noch mindestens zwei weitere Faustschlage auf seine rechte Gesichtshalfte
und der Beschuldigte M. mindestens zwei Faustschldge auf die linke
Gesichtshalfte des Beschuldigten H. . Der zu diesem Zeitpunkt ste-
hende Beschuldigte N. verpasste dem am Boden auf dem Ricken liegenden
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Beschuldigten H.___ noch einen Fusstritt in dessen Gesicht. Der Be-
schuldigte B. , der Beschuldigte M. sowie der Beschuldigte
N. | hérten mit den tatlichen Ubergriffen erst auf, als der Beschuldigte

H bewusstlos wurde, was die Beschuldigten durch ihr Handeln wollten

und billigten oder zumindest bewusst in Kauf nahmen.

Bei dieser tatlichen Auseinandersetzung wurde der Beschuldigte H.

massiv verletzt, so dass er das Bewusstsein verlor und durch die Sanitat in spitalarztli-
che Behandlung gebracht wurde. Der Beschuldigte H. erlitt dabei im
Wesentlichen multiple Schiirfungen, Prellungen und Hautunterblutungen im Gesicht,
eine Rissquetschwunde an der linken Augenbraue, eine Kontusion des linken Augen-
bulbus, einen Mehrfachbruch des Nasenbeins, einen Bruch des Siebbeines, des Au-
genbodens und linken Oberkiefers, kleine Abbriiche an den beiden mittleren Schneide-
zahnen des Oberkiefers, einen zirka 2 cm langen Riss an der Unterlippenschleimhaut,
einen kndchernen Ausriss der Strecksehe am Endglied des rechten Kleinfingers, eine
Hautabschirfung an der rechten Hand, eine Hautunterblutung an der linken Unter-
schenkelinnenseite sowie eine Hautabschiirfung zum linken Fuss hin. In der Folge war
der Beschuldigte H. infolge seines gebrochenen Kleinfingers bis zum
10. Januar 2014 zu 100 % arbeitsunfahig und betreffend dem linken Auge besteht le-
benslang ein erhdhtes Risiko fir Glaukom und Grauer Star sowie ein Netzhautablé-
sungsrisiko. Der Beschuldigte B. ', der Beschuldigte M. sowie
der Beschuldigte N. | wollten diese Verletzungen herbeifiihren und wussten
bei ihnrem Handeln auch, was sie taten und nahmen diese Verletzungen durch ihr Han-
deln zumindest bewusst in Kauf.

Eventualiter

Raufhandel

Am 8. November 2013, zirka 23.30 Uhr, kam es beim L.__-platz in D.
zu einer wechselseitigen tatlichen Auseinandersetzung zwischen dem alkoholisierten
Beschuldigten H. (Atemalkoholtest von 0.97 Gewichtspromille) einer-
seits und dem alkoholisierten Beschuldigten B. (Atemalkoholtest von
0.74 Gewichtspromille), dem Beschuldigten M. (sep. Verfahren Jugend-
anwaltschaft Winterthur) sowie dem Beschuldigten N. (sep. Verfahren Ju-
gendanwaltschaft Winterthur) andererseits. Bei dieser Auseinandersetzung flihrte der
Beschuldigte H. infolge vorgéngiger verbalen Ausserungen der ande-
ren Gruppe zuerst einen Faustschlag gegen das Gesicht des Beschuldigten B.

aus, so dass dieser am Kinn eine zirka 1 cm x 0.5 cm grosse Hautabschiirfung
sowie an der Unterlippeninnenseite eine zirka 1 cm x 0.5 cm grosse Schleimhautunter-
blutung erlitt. Diese Verletzungen wollte der Beschuldigte H. herbei-
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fihren und wusste bei seinem Handeln auch, was er tat oder er nahm diese Tatlichkei-
ten zumindest durch diesen Schlag bewusst in Kauf.

Daraufhin kam der Beschuldigte B. ins Rutschen, schlug jedoch noch mit
seiner Faust in das Gesicht des Beschuldigten H. . In der Folge schlug
auch der Beschuldigte M. mit seiner Faust in das Gesicht des Beschul-
digten H. .. Hernach fielen sowohl der Beschuldigte H.

als auch der Beschuldigte B. und der Beschuldigte M. zu
Boden.

Der Beschuldigte H. lag schliesslich am Boden auf seinem Ricken,
wobei sich der Beschuldigte B. rechts von ihm wieder aufrichten konnte
respektive kniete und der Beschuldigte M. links von ihm kniete. In dieser
Position verpasste der Beschuldigte B. dem Beschuldigten H.

noch mindestens zwei weitere Faustschlage auf seine rechte Gesichtshalfte
und der Beschuldige M. mindestens zwei Faustschlage auf die linke Ge-
sichtshalfte des Beschuldigten H. . Der zu diesem Zeitpunkt stehende
Beschuldigte N. verpasste dem am Boden auf dem Riicken liegenden Be-
schuldigten H. noch einen Fusstritt in dessen Gesicht. Dabei versuch-
te sich der Beschuldigte H. vorerst gegen die Faustschlage zu wehren
und schlug mit seinen Fausten um sich. Der Beschuldigte B.____ , der Beschul-
digte M. sowie der Beschuldigte N. ' hérten mit den téatlichen
Ubergriffen erst auf, als der Beschuldigte H. bewusstlos wurde, was
die Beschuldigten durch ihr Handeln wollten und billigten oder zumindest bewusst in
Kauf nahmen.

Bei dieser tatlichen Auseinandersetzung wurde der Beschuldigte H.

massiv verletzt, so dass er das Bewusstsein verlor und durch die Sanitat in spitalarztli-
che Behandlung gebracht wurde. Der Beschuldigte H. erlitt im We-
sentlichen multiple Schiirfungen, Prellungen und Hautunterblutungen im Gesicht, eine
Rissquetschwunde an der linken Augenbraue, eine Kontusion des linken Augenbulbus,
einen Mehrfachbruch des Nasenbeins, einen Bruch des Siebbeines, des Augenbodens
und linken Oberkiefers, kleine Abbriiche an den beiden mittleren Schneidezahnen des
Oberkiefers, einen zirka 2 cm langen Riss an der Unterlippenschleimhaut, einen kné-
chernen Ausriss der Strecksehne am Endglied des rechten Kleinfingers, eine Hautab-
schurfung an der rechten Hand, eine Hautunterblutung an der linken Unterschenkelin-
nenseite sowie eine Hautabschirfung zum linken Fuss hin. In der Folge war der Be-
schuldigte H. infolge seines gebrochenen Kileinfingers bis zum
10. Januar 2014 zu 100 % arbeitsunfahig und betreffend dem linken Auge besteht le-
benslang ein erhohtes Risiko flir Glaukom und Grauer Star sowie ein Netzhautablo-
sungsrisiko. Der Beschuldigte B. , der Beschuldigte M. sowie
der Beschuldigte N. | wollten diese Verletzungen herbeifihren und wussten
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bei ihrem Handeln auch, was sie taten und nahmen diese Verletzungen durch ihr Han-
deln zumindest bewusst in Kauf.

Dadurch hatsichB.___
¢+ des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB
eventualiter
¢ des Raufhandels im Sinne von Art. 133 StGB
schuldig gemacht, wofiir er zu bestrafen ist.

1.2. Sachverhalt H.
Der beschuldigte H. hat

¢ sich an einem Raufhandel beteiligt, der den Tod oder die Kérperverietzung eines
Menschen zur Folge hatte,

indem er Folgendes tat:

Am 8. November 2013, zirka 23.30 Uhr, kam es beimL.____ -platz in D.
Zu einer wechselseitigen tatlichen Auseinandersetzung zwischen dem alkoholisierten
Beschuldigten H. (Atemalkoholtest von 0.97 Gewichtspromille) einer-
seits und dem alkoholisierten Beschuldigten B. (Atemalkoholtest von
0.74 Gewichtspromille), dem Beschuldigten M. (sep. Verfahren Jugend-
anwaltschaft Winterthur) sowie dem Beschuldigten N. (sep. Verfahren Ju-
gendanwaltschaft Winterthur) andererseits. Bei dieser Auseinandersetzung flihrte der
Beschuldigte H. infolge vorgéngiger verbalen Ausserungen der ande-
ren Gruppe zuerst einen Faustschlag gegen das Gesicht des Beschuldigten B.

aus, so dass dieser am Kinn eine zirka 1 cm x 0.5 cm grosse Hautabschiirfung
sowie an der Unterlippeninnenseite eine zirka 1 cm x 0.5 cm grosse Schleimhautunter-
blutung erlitt. Diese Verletzungen wollte der Beschuldigte H. herbei-
fiihren und wusste bei seinem Handeln auch, was er tat oder er nahm diese Tatlichkei-
ten zumindest durch diesen Schlag bewusst in Kauf.

Daraufhin kam der Beschuldigte B. ins Rutschen, schlug jedoch noch mit
seiner Faust in das Gesicht des Beschuldigten H. . In der Folge schlug
auch der Beschuldigte M. mit seiner Faust in das Gesicht des Beschul-
digten H. . Hernach fielen sowohl der Beschuldigte H.

als auch der Beschuldigte B. und der Beschuldigte M. zu Bo-
den.
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Der Beschuldigte H. lag schliesslich am Boden auf seinem Riicken,
wobei sich der Beschuldigte B. rechts von ihm wieder aufrichten konnte
respektive kniete und der Beschuldigte M. links von ihm kniete. In dieser
Position verpasste der Beschuldigte B. dem Beschuldigten H.

noch mindestens zwei weitere Faustschlage auf seine rechte Gesichtshalfte
und der Beschuldige M. mindestens zwei Faustschlage auf die linke Ge-
sichtshélfte des Beschuldigten H. . Der zu diesem Zeitpunkt stehende
Beschuldigte N. verpasste dem am Boden auf dem Riicken liegenden Be-
schuldigten H. noch einen Fusstritt in dessen Gesicht. Dabei versuch-
te sich der Beschuldigte H. vorerst gegen die Faustschldge zu wehren
und schlug mit seinen Fausten um sich. Der Beschuldigte B. , der Beschul-
digte M. sowie der Beschuldigte N. hérten mit den tatlichen
Ubergriffen erst auf, als der Beschuldigte H. bewusstlos wurde, was
die Beschuldigten durch ihr Handeln wollten und billigten oder zumindest bewusst in
Kauf nahmen.

Bei dieser tatlichen Auseinandersetzung wurde der Beschuldigte H.

massiv verletzt, so dass er das Bewusstsein verlor und durch die Sanitat in spitalarztli-
che Behandlung gebracht wurde. Der Beschuldigte H. erlitt im We-
sentlichen multiple Schiirfungen, Prellungen und Hautunterblutungen im Gesicht, eine
Rissquetschwunde an der linken Augenbraue, eine Kontusion des linken Augenbulbus,
einen Mehrfachbruch des Nasenbeins, einen Bruch des Siebbeines, des Augenbodens
und linken Oberkiefers, kleine Abbriiche an den beiden mittleren Schneideziahnen des
Oberkiefers, einen zirka 2 cm langen Riss an der Unterlippenschleimhaut, einen knd-
chernen Ausriss der Strecksehne am Endglied des rechten Kleinfingers, eine Hautab-
schurfung an der rechten Hand, eine Hautunterblutung an der linken Unterschenkelin-
nenseite sowie eine Hautabschirfung zum linken Fuss hin. In der Folge war der Be-
schuldigte H. infolge seines gebrochenen Kleinfingers bis zum
10. Januar 2014 zu 100 % arbeitsunfahig und betreffend dem linken Auge besteht le-
benslang ein erhdhtes Risiko flir Glaukom und Grauer Star sowie ein Netzhautablé-
sungsrisiko. Der Beschuldigte B. , der Beschuldigte M. sowie
der Beschuldigte N. wollten diese Verletzungen herbeifihren und wussten
bei ihrem Handeln auch, was sie taten und nahmen diese Verletzungen durch ihr Han-
deln zumindest bewusst in Kauf.

Dadurch hat sich H.
¢ des Raufhandels im Sinne von Art. 133 StGB
schuldig gemacht, wofiir er zu bestrafen ist.
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2. Weitere Angaben

2.1 Angeordnete Zwangsmassnahmen (Art. 326 Abs. 1 Bst. b StPO)

Untersuchungshaft des Beschuldigte B. vom 09.11.2013, 00.00 Uhr, bis
10.11.2013, 14.00 Uhr (act. 13/1 und act. 13/5)

2.2 Beschiagnahmte Gegenstinde und Vermdgenswerte (Art. 326 Abs. 1
Bst. ¢ StPO)

Keine
2.3 Entstandene Untersuchungskosten (Art. 326 Abs. 1 Bst. d StPO)
Gemass Kostenblatt (act. 23).

2.4 Zustellung einer Vorladung an die Staatsanwaltschaft zur Haupt-
verhandlung

Auf eine Vorladung zur Hauptverhandlung wird verzichtet.

3. Antrage

3.1 Antrage fiir die Hauptverhandiung fiir B.

¢ Schuldigsprechungvon B._ im Sinne der Anklageschrift

¢ Widerruf der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland vom
21. Oktober 2013 ausgefallten bedingten Strafe von 20 Tagessatzen zu CHF 30.-

¢ Anrechnung der erstandenen Haft

+ Bestrafung mit einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten eventualiter von 8 Monaten

¢ Vollzug der Freiheitsstrafe

+ Entscheid Uber die Zivilanspriche der Privatklagerschaft

¢ Kostenauflage (Kosten, inkl. Gebihr fiir das Vorverfahren von CHF 4'000.-, -->
halftige Kostenaufteilung mit H_ bei einer Verurteilung wegen
Raufhandel)

3.2 Antrége fiir die Hauptverhandlung fiir H.
¢ Schuldigsprechung von H. im Sinne der Anklageschrift

+ Bestrafung mit einer Geldstrafe von 90 Tagessatzen zu CHF 110.- (entsprechend
CHF 9'900.-) sowie einer Busse von CHF 800.-

+ Gewahrung des bedingten Volizuges der Geldstrafe unter Ansetzung einer Probe-
zeit von 3 Jahren

¢ Festsetzung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 7 Tagen bei schuldhafter Nichtbezah-
lung der Busse

+ Entscheid liber die Zivilanspriiche der Privatklagerschaft
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+ Kostenauflage (Kosten, inkl. Geblihr fiir das Vorverfahren von CHF 4'000.-, >
halftige Kostenaufteilung mit B. )

Staatsanwaltschaft
Winterthur / Unterland

lic.iur. A.
Staatsanwaltin

+ Untersuchungsakten

Kopie an:
¢ elektronisch an: anklagen.winterthur@gerichte-zh.ch

¢ die beschuldigte Person B. (auch Privatkldgerschaft) und ihre Verteidi-
gung (vorgenannt)

¢ die beschuldigte Person H. (auch Privatkidgerschaft) und ihre Ver-
teidigung (vorgenannt)



	Verfügung und Urteil vom 8. September 2015
	Anklage:
	An der Hauptverhandlung anwesende Parteien:
	Anträge:
	1. Vom Rückzug des Strafantrages sowie der Zivilklage des Beschuldigten 1 A._____ sei Vormerk zu nehmen.
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